
ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN 
der Ernst & Young Law GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

Stand: September 2017 
 

Die Grundlagen der Auftragsbeziehung 

1. Die Leistungen1 werden von uns in Übereinstimmung mit 
den anwendbaren Berufsgrundsätzen ausschließlich für Sie 
als unseren Mandanten erbracht.  

2. Wir sind Mitglied des weltweiten Verbunds der Ernst & Y-
oung-Gesellschaften („EY-Mitglieder“); jedes EY-Mitglied ist 
ein eigenständiger Rechtsträger. 

3. Die Leistungen erbringen wir für Sie als unabhängiger Ver-
tragspartner und nicht als Ihr Mitarbeiter, Vertreter, Gesell-
schafter oder Mitunternehmer. Weder Sie noch wir sind be-
rechtigt, ermächtigt oder befugt, die jeweils andere Ver-
tragspartei zu verpflichten. 

4. Wir sind berechtigt, Teile der Leistungen an andere EY-Mit-
glieder oder sonstige Dienstleister als Unterauftragnehmer 
zu vergeben, die direkt mit Ihnen in Kontakt treten können. 
Die Verantwortlichkeit für die Arbeitsergebnisse (vgl. Defini-
tion in Ziff. 11), die Erbringung der Leistungen und für un-
sere sonstigen aus der Mandatsvereinbarung resultieren-
den Verpflichtungen liegt ausschließlich bei uns. 

5. Im Zusammenhang mit unseren Leistungen übernehmen 
wir keine Aufgaben der Geschäftsführung. Für die Nutzung 
oder Umsetzung der Ergebnisse unserer Leistungen sind 
wir nicht verantwortlich. 

Ihre Verantwortlichkeiten 

6. Sie benennen uns einen qualifizierten Ansprechpartner für 
die Begleitung unserer Leistungen. Sie sind verantwortlich 
für sämtliche Geschäftsführungsentscheidungen im Zusam-
menhang mit unseren Leistungen, die Nutzung oder Umset-
zung der Ergebnisse unserer Leistungen und die Entschei-
dung darüber, inwieweit unsere Leistungen für Ihre Zwecke 
geeignet sind. 

7. Sie werden (oder veranlassen andere) uns sämtliche für die 
Erbringung der Leistungen erforderlichen Informationen, 
Ressourcen und Unterstützung (einschließlich des Zugangs 
zu Unterlagen, Systemen, Räumlichkeiten und Personen) 
unverzüglich zur Verfügung stellen. 

8. Sämtliche Informationen, die uns von Ihnen oder in Ihrem 
Auftrag zur Verfügung gestellt werden („Mandanteninforma-
tionen“) müssen richtig und vollständig sein. Sie stellen si-
cher, dass uns zur Verfügung gestellte Mandanteninforma-
tionen weder Urheberrechte noch sonstige Rechte Dritter 
verletzen.  

9. Wir sind berechtigt, uns auf uns zur Verfügung gestellte 
Mandanteninformationen zu verlassen und sind, sofern 
nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wurde, 
nicht dafür verantwortlich, diese zu bewerten oder deren 
Richtigkeit zu überprüfen. 

10. Sie übernehmen die Verantwortung dafür, dass Ihre Mitar-
beiter die Ihnen gemäß der Mandatsvereinbarung obliegen-
den Pflichten einhalten. 

Unsere Arbeitsergebnisse 

11. Mit Ausnahme der Mandanteninformationen sind sämtliche 
Informationen, Beratungsleistungen, Empfehlungen oder 
sonstige Inhalte von Berichten, Präsentationen oder sonsti-
gen Mitteilungen, die wir Ihnen in Erfüllung der Mandatsver-
einbarung zur Verfügung stellen (die „Arbeitsergebnisse“), 

                                                 

 
1 Begriffe, die nicht in diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen 
definiert werden, sind im Anschreiben definiert. 

ausschließlich (im Einklang mit dem Zweck der Leistungen) 
zu Ihrer internen Verwendung bestimmt.  

12. Sie sind nicht dazu berechtigt, Arbeitsergebnisse (ebenso 
wie einen Teil oder eine Zusammenfassung eines solchen) 
gegenüber Dritten (einschließlich Ihrer verbundenen Unter-
nehmen) offenzulegen oder sich auf uns oder ein anderes 
EY-Mitglied im Zusammenhang mit den Leistungen zu be-
ziehen; dies gilt nicht 

(a) gegenüber Ihren anderen aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten 
weiteren Beratern, wenn diese, vorbehaltlich dieses 
Offenlegungsverbots, die Arbeitsergebnisse aus-
schließlich dazu prüfen, Sie im Zusammenhang mit 
den Leistungen zu beraten,  

(b) soweit Sie aufgrund eines Gesetzes zur Offenlegung 
(über die Sie uns soweit zulässig unverzüglich in 
Kenntnis setzen) verpflichtet sind, oder 

(c) gegenüber anderen Personen oder Unternehmen (ein-
schließlich Ihrer verbundenen Unternehmen), wenn wir 
zuvor schriftlich unsere Zustimmung erteilt haben, 
diese unsere Informationsvereinbarung unterzeichnet 
haben und diese die Arbeitsergebnisse lediglich im 
Rahmen der erteilten Zustimmung verwenden. 

 Soweit Sie dazu berechtigt sind, Arbeitsergebnisse (oder 
Teile davon) offen zu legen, ist es Ihnen dennoch nicht ge-
stattet, Änderungen, Bearbeitungen oder Modifizierungen 
der Arbeitsergebnisse vorzunehmen. 

13. Sie sind dazu berechtigt, Zusammenfassungen, Berechnun-
gen oder Tabellen, die in einem Arbeitsergebnis enthalten 
sind und auf Mandanteninformationen basieren, in Doku-
mente, die Sie zu verwenden beabsichtigen, aufzunehmen, 
nicht jedoch unsere Empfehlungen, Schlussfolgerungen o-
der Feststellungen. Sie übernehmen die alleinige Verant-
wortung für den Inhalt solcher Dokumente, und Sie sind 
nicht dazu berechtigt gegenüber Dritten - direkt oder indirekt 
- auf uns oder ein anderes EY-Mitglied im Zusammenhang 
mit diesen zu verweisen. 

14. Sie sind nicht dazu berechtigt, sich auf die Entwurfsfassung 
eines Arbeitsergebnisses (die unverbindlich ist) zu verlas-
sen, sondern lediglich auf dessen finale schriftliche Fas-
sung. Entwurfsfassungen eines Arbeitsergebnisses dienen 
lediglich unseren internen Zwecken und/oder der Abstim-
mung mit Ihnen und stellen demzufolge nur eine Vorstufe 
des Arbeitsergebnisses dar und sind weder final noch ver-
bindlich und erfordern eine weitere Durchsicht. Wir sind 
nicht dazu verpflichtet, ein finales Arbeitsergebnis im Hin-
blick auf Umstände, die uns seit dem im Arbeitsergebnis be-
nannten Zeitpunkt des Abschlusses unserer Tätigkeit oder 
– in Ermangelung eines solchen Zeitpunkts – der Ausliefe-
rung des Arbeitsergebnisses zur Kenntnis gelangt sind oder 
eintreten, zu aktualisieren. Dies gilt dann nicht, wenn wir von 
Ihnen entsprechend beauftragt wurden oder wir aufgrund 
der Natur der Leistungen dazu verpflichtet sind.  

Haftungsbeschränkung 

15. Unsere Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist auf einen 
Höchstbetrag von EUR 10 Mio. (in Worten zehn Millionen) 
beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung findet auf alle 
Schadensersatzansprüche Anwendung, die durch uns oder 
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durch unsere Bevollmächtigten bzw. Vertreter aufgrund ein-
facher Fahrlässigkeit verursacht wurden. Ausgenommen 
von dieser Haftungsbegrenzung sind Schäden aus der Ver-
letzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie Schäden, 
die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG 
begründen. 

16. Sollte die in Ziff. 15 vorgesehene Haftungsbeschränkung 
und die dort genannte Haftungssumme („Haftungshöchst-
betrag“) nicht angemessen sein, so teilen Sie uns bitte den 
von Ihnen gewünschten Haftungshöchstbetrag mit. In die-
sem Fall werden wir uns bemühen, einen entsprechenden 
zusätzlichen Versicherungsschutz zu erhalten („Höherversi-
cherung“). Sofern Sie zudem den zusätzlichen Aufwand aus 
der Höherversicherung tragen, sind wir bereit, mit Ihnen ei-
nen entsprechenden, erweiterten Haftungsrahmen zu ver-
einbaren. Wir weisen darauf hin, dass eine Erhöhung des 
Haftungshöchstbetrags nur dann zur Anwendung kommt, 
wenn sie schriftlich zwischen uns vereinbart wurde. 

17. Werden berechtigte Ansprüche, die unserer Haftungsbe-
schränkung unterfallen, von Ihnen und/oder einem oder 
mehreren Dritten, die sich auf die Mandatsvereinbarung be-
rufen dürfen, gegen uns geltend gemacht, steht der Haf-
tungshöchstbetrag entsprechend § 428 BGB sämtlichen 
– auch künftigen – Anspruchsberechtigten gemeinsam nur 
einmal zu. Demnach können wir mit schuldbefreiender Wir-
kung gegenüber allen Gläubigern an Sie leisten. Sollte die 
Summe aller Ansprüche (einschließlich künftiger Ansprü-
che), auf die die Bestimmungen dieses Abschnitts „Haf-
tungsbeschränkung“ Anwendung finden, den Haftungs-
höchstbetrag überschreiten, so obliegt die Aufteilung dieses 
Haftungshöchstbetrags Ihnen und allen weiteren An-
spruchsberechtigten.  

 § 334 BGB findet Anwendung. 

18. Sie sind nicht dazu berechtigt, vertragliche Ansprüche oder 
Verfahren im Zusammenhang mit den Leistungen oder ge-
nerell auf der Grundlage der Mandatsvereinbarung gegen 
ein anderes EY-Mitglied oder dessen oder unsere Unterauf-
tragnehmer, Mitglieder, Anteilseigner, Geschäftsführungs-
mitglieder, Partner, oder Mitarbeiter („EY-Personen“) gel-
tend zu machen bzw. anzustrengen. Sie verpflichten sich, 
vertragliche Ansprüche ausschließlich uns gegenüber gel-
tend zu machen bzw. Verfahren nur uns gegenüber anzu-
strengen.  

Haftungsfreistellung 

19. Sie sind dazu verpflichtet, uns, andere EY-Mitglieder und 
EY-Personen von allen Ansprüchen Dritter (einschließlich 
Ihrer verbundenen Unternehmen und Anwälte) sowie dar-
aus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und Auf-
wendungen (insbesondere angemessene externe Anwalts-
kosten) freizustellen, die aus der Verwendung des Arbeits-
ergebnisses durch Dritte oder weil ein Dritter auf das Ar-
beitsergebnis vertraut, resultieren und die Weitergabe direkt 
oder indirekt durch Sie oder auf Ihre Veranlassung erfolgt 
ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, wie 
wir uns ausdrücklich schriftlich damit einverstanden erklärt 
haben, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis vertrauen 
darf.  

Nutzungsrechte 

20. Im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen sind wir be-
rechtigt, Daten, Software, Muster, Hilfsmittel, Tools, Mo-
delle, Systeme sowie andere Methoden und Fachwissen 
(„Know-How“) zu nutzen, die in unserem Eigentum stehen. 
Ungeachtet der Auslieferung des Arbeitsergebnisses ver-
bleibt das geistige Eigentum am Know-How (einschließlich 
der im Rahmen der Erbringung der Leistungen entwickelten 

Verbesserungen oder der erworbenen Kenntnisse) und an 
sämtlichen im Rahmen der Leistungen zusammengestellten 
Arbeitspapieren (mit Ausnahme der in diesen wiedergege-
benen Mandanteninformationen) weiterhin bei uns. 

Vertraulichkeit 

21. Wir sind an die strengen berufsrechtlichen Verschwiegen-
heitspflichten gemäß § 43 a BRAO und § 57 StBerG gebun-
den. Soweit in der Mandatsvereinbarung nichts anderweiti-
ges geregelt ist, ist keine der Vertragsparteien dazu berech-
tigt, die Inhalte der Mandatsvereinbarung oder sonstige In-
formationen, die von der jeweils anderen Vertragspartei o-
der in deren Namen zur Verfügung gestellt wurden und nach 
vernünftigen Erwägungen vertraulich sind und/oder als 
schützenswert zu behandeln sind, gegenüber Dritten offen 
zu legen.  

22. Vorbehaltlich vorrangiger gesetzlicher Verschwiegenheits-
pflichten ist den Vertragsparteien eine Offenlegung solcher 
Informationen gestattet, soweit diese 

(a) ohne Verstoß gegen die Mandatsvereinbarung öffent-
lich bekannt geworden sind oder öffentlich bekannt 
werden,  

(b) der Empfänger nach Abschluss der Mandatsvereinba-
rung von einem Dritten erhalten hat, der nach Kenntnis 
des Empfängers gegenüber der offenlegenden Partei 
im Hinblick auf die Informationen nicht zur Vertraulich-
keit verpflichtet ist,  

(c) dem Empfänger bereits zum Zeitpunkt der Offenlegung 
bekannt waren oder danach unabhängig entwickelt 
wurden, 

(d) offen gelegt werden, soweit dies erforderlich ist, um die 
Rechte des Empfängers aus der Mandatsvereinbarung 
durchzusetzen,  

(e) aufgrund gesetzlicher Vorschriften offen gelegt werden 
müssen. 

23. Den Vertragsparteien ist die Verwendung elektronischer 
Medien zum Austausch und zur Übermittlung von Informati-
onen gestattet. Eine solche Verwendung stellt per se keinen 
Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflichten gemäß der 
Mandatsvereinbarung dar. Den Vertragsparteien ist be-
wusst, dass die elektronische Übermittlung von Informatio-
nen (insbesondere per E-Mail) Risiken birgt. 

24. Im Einklang mit geltendem Recht sind wir berechtigt, zum 
Zwecke 

(a) der Erbringung unserer Leistungen, 

(b) der Einhaltung berufsrechtlicher sowie regulatorischer 
Vorschriften, 

(c) der Prüfung von Interessenkonflikten, 

(d) des Risikomanagements sowie der Qualitätsprüfung, 

(e) der internen Rechnungslegung sowie der Erbringung 
anderer administrativer und IT-Unterstützungs-leistun-
gen.  

(Lit. (a)-(e) zusammen „Verarbeitungszwecke“) 

Mandanteninformationen an andere EY-Mitglieder, EY-Per-
sonen und unsere oder deren externe Dienstleister („Dienst-
leister“), weiterzugeben, die solche Daten in den verschie-
denen Jurisdiktionen, in denen sie tätig sind (eine Aufstel-
lung der Standorte der EY-Mitglieder ist unter www.ey.com 
abrufbar), erheben, verwenden, übertragen, speichern oder 
anderweitig verarbeiten können (zusammen „verarbeiten“). 

http://www.ey.com/
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 Wir sind Ihnen gegenüber für die Sicherstellung der Vertrau-
lichkeit Ihrer Mandanteninformationen verantwortlich, unab-
hängig davon, von wem diese Mandanteninformationen in 
unserem Auftrag verarbeitet werden. Eine entsprechende 
etwas detailliertere Einwilligungserklärung ist der Mandats-
vereinbarung zur Unterschrift beigefügt.  

Datenschutz 

25. Für die unter Ziff. 24 genannten Verarbeitungszwecke sind 
wir und andere EY-Mitglieder, EY-Personen und Dienstleiter 
dazu berechtigt, Mandanteninformationen, die bestimmten 
Personen zugeordnet werden können („Personenbezogene 
Daten“), in den verschiedenen Jurisdiktionen, in denen 
diese tätig sind, zu verarbeiten. Die Übermittlung Personen-
bezogener Daten innerhalb des weltweiten Verbunds von 
Ernst & Young-Gesellschaften unterliegt den EY Binding 
Corporate Rules (abrufbar unter www.ey.com/bcr). Wir ver-
arbeiten Personenbezogene Daten im Einklang mit gelten-
dem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbeson-
dere unter Beachtung der nationalen (BDSG) und europa-
rechtlichen Regelungen zum Datenschutz. Wir verpflichten 
sämtliche Dienstleister, die in unserem Auftrag Personenbe-
zogene Daten verarbeiten, sich ebenfalls an diese Bestim-
mungen zu halten.  

26. Sie garantieren uns, dass Sie befugt sind, uns Personenbe-
zogene Daten im Zusammenhang mit der Erbringung unse-
rer Leistungen zur Verfügung zu stellen und dass die uns 
zur Verfügung gestellten Personenbezogenen Daten in 
Übereinstimmung mit geltendem Recht verarbeitet wurden.  

Vergütung 

27. Ihre Vergütungsverpflichtung umfasst die Zahlung unserer 
Vergütung und bestimmter Auslagen für unsere Leistungen 
in Übereinstimmung mit der entsprechenden Leistungsbe-
schreibung, der Vergütungsvereinbarung bzw. deren Anla-
gen. Sie sind zudem verpflichtet, uns weitere angemessene 
Auslagen zu erstatten, die uns im Rahmen der Erbringung 
unserer Leistungen entstanden sind. Unsere Vergütung ver-
steht sich exklusive Steuern oder ähnlichen Aufwendungen 
oder Zöllen, Gebühren oder Abgaben, die im Zusammen-
hang mit den Leistungen anfallen; diese sind von Ihnen zu 
tragen (mit Ausnahme der allgemeinen Besteuerung des 
Einkommens). Wir können angemessene Vorschüsse auf 
unsere Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die 
Auslieferung unserer Arbeitsergebnisse von der vollen Be-
friedigung unserer Ansprüche abhängig machen. Soweit in 
der Leistungsbeschreibung oder Vergütungsvereinbarung 
nicht anderweitig geregelt, ist die Vergütung sofort nach Zu-
gang unserer Rechnung fällig. 

28. Wir haben Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung, soweit 
Ereignisse außerhalb unseres Einflussbereichs (einschließ-
lich Ihrer Handlungen oder Unterlassungen) uns daran hin-
dern, die Leistungen wie ursprünglich geplant zu erbringen 
oder wenn Sie uns mit der Wahrnehmung zusätzlicher Auf-
gaben betrauen. 

29. Soweit wir von Gesetzes wegen oder aufgrund richterlicher 
oder sonstiger hoheitlicher Anordnung verpflichtet sind, In-
formationen als Beweismittel oder Personal als Zeugen im 
Zusammenhang mit unseren Leistungen oder der Mandats-
vereinbarung zur Verfügung zu stellen, sind Sie dazu ver-
pflichtet, uns den dadurch entstandenen Zeit- und Kosten-
aufwand (inklusive externer Rechtsberatungskosten), zu er-
statten, sofern wir nicht selbst Partei des Verfahrens bzw. 
Subjekt der Ermittlungen sind oder soweit wir nicht durch 
staatliche Stellen entschädigt werden. 

 

Höhere Gewalt 

30. Keine der Vertragsparteien ist für einen Bruch der Mandats-
vereinbarung verantwortlich (mit Ausnahme von Zahlungs-
verpflichtungen), wenn dieser durch Umstände verursacht 
wurde, die außerhalb des Einflussbereiches der Vertrags-
parteien liegen („höhere Gewalt“). 

Laufzeit und Beendigung 

31. Die Bedingungen der Mandatsvereinbarung gelten für alle 
Leistungen (einschließlich solcher Leistungen, die vor dem 
Datum des Abschlusses der Mandatsvereinbarung erbracht 
wurden). 

32. Die Mandatsvereinbarung endet mit dem Abschluss der 
Leistungen. Jede Vertragspartei ist berechtigt, die Mandats-
vereinbarung bzw. eine bestimmte Leistung vorzeitig unter 
Einhaltung einer Frist von 90 Tagen schriftlich zu kündigen. 
Darüber hinaus sind wir zur fristlosen Kündigung der Man-
datsvereinbarung bzw. einer bestimmten Leistung berech-
tigt, wenn wir aus vernünftigen Erwägungen zu dem Schluss 
kommen, die Leistungen nicht mehr in Übereinstimmung mit 
geltendem Recht oder unseren Berufspflichten erbringen zu 
können. §§ 626 und 627 BGB bleiben unberührt. 

33. Sie sind verpflichtet, uns bereits begonnene oder abge-
schlossene Leistungen zu vergüten, sowie entstandene Auf-
wendungen und Auslagen zu ersetzen, die uns bis zum Tag 
der Beendigung der Mandatsvereinbarung entstanden sind.  

34. Unsere jeweiligen Verschwiegenheitspflichten gemäß der 
Mandatsvereinbarung sowie andere Bestimmungen der 
Mandatsvereinbarung, die Rechte und Pflichten der Ver-
tragsparteien über die Beendigung der Mandatsvereinba-
rung hinaus begründen, bestehen auch nach Beendigung 
der Mandatsvereinbarung zeitlich unbegrenzt fort. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

35. Auf die Mandatsvereinbarung und sämtliche außervertragli-
chen Angelegenheiten oder Verpflichtungen, die sich aus 
der Mandatsvereinbarung oder den Leistungen ergeben, fin-
det deutsches Recht Anwendung.  

36. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit 
der Mandatsvereinbarung oder den Leistungen entstehen-
den Rechtsstreitigkeiten ist Stuttgart, Deutschland, oder 
nach unserer Wahl, (i) das Gericht, bei dem unsere mit der 
Erbringung der Leistungen schwerpunktmäßig befasste 
Niederlassung ihren Sitz hat oder (ii) die Gerichte an dem 
Ort, an dem Sie Ihren Sitz haben. 

 Wir sind nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 VSBG teil-
zunehmen. 

Sonstiges 

37. Die Mandatsvereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung 
im Hinblick auf die Leistungen und die sonstigen in der Man-
datsvereinbarung geregelten Angelegenheiten zwischen 
den Vertragsparteien dar und ersetzt alle vorangegangenen 
diesbezüglichen Vereinbarungen, Übereinkünfte und Erklä-
rungen, einschließlich früher geschlossener Vertraulich-
keitsvereinbarungen. 

38. Die Mandatsvereinbarung und/oder die Leistungsbeschrei-
bung (sowie Änderungen derselben) bedürfen der Schrift-
form gem. § 126 Abs. 1 BGB. Für die Wirksamkeit der Man-
datsvereinbarung ist es ausreichend, wenn jede der Ver-
tragsparteien eine separate Ausfertigung desselben Doku-
ments unterzeichnet.  

http://www.ey.com/bcr
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39. Jede Partei sichert der anderen zu, dass die Personen, die 
die Mandatsvereinbarung und/oder die Leistungsbeschrei-
bung in ihrem Namen unterzeichnen berechtigt sind, die je-
weilige Partei vertraglich zu binden. 

 Sie sichern zu, dass Ihre verbundenen Unternehmen oder 
andere Parteien, für die die Leistungen erbracht werden, an 
die Bedingungen der Mandatsvereinbarung und der Leis-
tungsbeschreibung gebunden sind. 

40. Sie stimmen hiermit zu, dass wir und die anderen EY-Mit-
glieder unter Einhaltung der berufsrechtlichen Vorschriften 
für andere Mandanten - einschließlich Ihrer Wettbewerber - 
tätig werden dürfen. 

41. Eine Abtretung der Rechte, Pflichten oder Ansprüche aus 
der Mandatsvereinbarung ist nicht zulässig. 

Sofern Sie kein Verbraucher i.S.d. § 13 BGB sind, ist eine 
Aufrechnung gegen unsere Forderungen auf Vergütung und 
Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig.  
 

42. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Mandatsver-
einbarung teilweise oder vollständig unwirksam, nichtig oder 
in sonstiger Weise undurchführbar sein, so berührt dies 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. 

43. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten zwischen den Best-
immungen der Mandatsvereinbarung gilt folgende Rang-
folge (sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
ist): (a) das Anschreiben, (b) die entsprechende Leistungs-
beschreibung (ggf. inkl. Vergütungsvereinbarung), (c) Ein-
willigungserklärung, (d) diese Allgemeinen Auftragsbedin-
gungen und (e) die übrigen Anlagen zur Mandatsvereinba-
rung. 

44. Keine Partei ist berechtigt, den Namen, das Logo oder die 
Marke der jeweils anderen Partei ohne deren vorherige Zu-
stimmung zu verwenden oder darauf Bezug zu nehmen. So-
fern wir Ihre vorherige Zustimmung durch die beiliegende 
Einwilligungserklärung erhalten, dürfen wir Ihre Firmierung 
öffentlich im Zusammenhang mit den erbrachten Leistungen 
oder auf andere Art Sie als unseren Mandanten nennen. 

45. EY-Mitglieder und EY-Personen sind berechtigt, sich auf die 
Beschränkungen aus Ziff. 15 bis 18 und die Bestimmungen 
der Ziff. 19, 24, 25 und 40 zu berufen. 


